
 Aufbruch! 
 
 
  
 Fraktion Aufbruch! im Rat der Stadt Sankt Augustin 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, FV, BRB, 5, RD 
 
Federführung: 5 
  
Termin f. Stellungnahme: 21.03.2011 
 
erledigt am: 09.03.2011 Mü. 
  
 Anfrage
Datum: 09.03.2011  
Drucksachen-Nr.: 11/0136  
_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Haupt- und Finanzausschuss 23.03.2011 öffentlich /  
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Betreff 
GEMA-Gebühren im Kita- und Schulbereich 
 
 
 
Der Städte- und Gemeindebund NRW schreibt in seiner Mitteilung vom 21.02.2011 zum Thema Ur-
heberrechtlich geschützte Werke in Schulen und Kindergärten“: 
 
 „In der Weihnachtszeit berichteten zahlreiche Medien über die Praxis der GEMA, bei Kinderta-
geseinrichtungen Lizenzgebühren für das Kopieren von Musiknoten zu erheben. Die teilweise undif-
ferenzierte Berichterstattung hat einige Fragen zur Vereinbarkeit der musikalischen Früherziehung 
mit urheberrechtlichen Vorgaben aufgeworfen. Bereits zuvor hatte der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund aufgrund von Anfragen gewisse Unsicherheiten bezüglich der Nutzung urheberrecht-
lich geschützter Werke in Schulen und vorschulischen Einrichtungen festgestellt. Der DStGB hat 
deshalb einen 10-Fragen- und 10-Antworten-Katalog aufgestellt." 
 
Folgende Fragen stellen sich, u. a. weil aus dem städtischen Haushalt die GEMA-Gebühren abzu-
decken sind: 
 
1. Ist das Personal in den Kindertageseinrichtungen und in den Schulen über den schwierigen 
Sachverhalt informiert worden? 
 
2. Ist die Information in allgemeinverständlicher (will sagen, auch von Nicht-Juristen nachvollziehba-
rer) Weise erfolgt? 
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3. Wie kann sichergestellt werden, dass die Ansetzung einer Aufwand-Position im Haushalt in an-
gemessener Höhe vorgenommen wird? (Anmerkung: Regelmäßig ergibt sich die Auswahl der ein-
gesetzten urheberrechtlich geschützter Werke erst während des Jahres.) 
 
4. Sind urhebrechtliche Zuwiderhandlungen strafbewehrt? 
 
5. Ist die Stadt verpflichtet, für die Folgen von Zuwiderhandlungen einzustehen? 
 
 
 
gez. Wolfgang Köhler     gez. Carmen Schmidt 
 
 
 


